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Datum 

Stellungnahme des Landesschulbeirats Berlin  

zum Entwurf des Gesetzes über die Neuordnung der Ersatzschulfinanzierung 

und Genehmigungsvoraussetzungen für Ersatzschulen  

 

In der Sitzung des Landesschulbeirats Berlin am 19.2.2025 wurde der Entwurf der oben benannten 

Regelungen anhand zuvor fristgerecht versandter Vorlagen in der Anhörung behandelt.  

Frau Sarah Schöbel erläuterte die Inhalte und Schwerpunkte des Artikelgesetzes zur Anpassung des 

Schulgesetzes und der darin enthaltenen Ersatzschulzulassungsverordnung sowie der 

Ersatzschulgenehmigungsverordnung in der o.g. Sitzung. Es gab Nachfragen und 

Meinungsäußerungen. Ausgehend vom Ergebnis der Erörterung wird diese Stellungnahme 

beschlossen:  

 

Die Finanzierung der Beiträge für Familien mit Transfereinkünften durch die Verwaltung wird begrüßt. 

Die Anrechnung von Geschwisterkindern auf die Schulgelder ist ein guter Faktor für Mehrkinder-

Familien. Die Zuschüsse zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf werden ebenso begrüßt, wie die Hervorhebung des Sonderungsverbotes. 

 

Insbesondere die Erläuterungen zur Berechnung der 93% trugen zu einem Wissensgewinn im LSB bei 

und konnten fehlerhafte Argumentationen richtigstellen. 
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Der Landesschulbeirat Berlin nimmt die Neuerung zustimmend zur Kenntnis und gibt ergänzend zu 

dieser Entwurfsfassung folgende, für den Landesschulbeirat wichtige, Anmerkungen: 

 

Aus Sicht der Eltern kommt die Sorge auf, dass die vorgenommene Deckelung und Reduzierung der 

Beiträge für einzelne Träger in ihrem künftigen Engagement wirtschaftlich eine Belastung darstellen 

wird, die mittelbar auf die beschulten Kinder wirken könnte. Insbesondere bei kleineren Trägern könnte 

die Regelung zur wirtschaftlichen Überforderung führen und damit zur Verringerung des Angebots an 

Ersatzschulen. Auch vor diesem Hintergrund sollten die bestehenden Ersatzschulen auf der Grundlage 

der neuen Regelungen überprüft werden und ggf. zur Anpassung an die neuen Regelungen veranlasst 

werden. 

 

Im Rahmen der Anhörung gab es darüber hinaus mehrfach den Wunsch, auch an Schulen in freier 

Trägerschaft, gleiche demokratische Mitwirkungsmöglichkeiten für die Schulgemeinschaften zu 

schaffen, wie diese auch an öffentlichen Schulen bestehen. In den Ersatzschulzulassungsverordnung 

sowie der Ersatzschulgenehmigungsverordnung wäre ein Ansatz möglich. In Präzisierung § 98 Abs 7 

muss für die Gruppen eine Wahl zu den in Abschnitt VI (Schulverfassung) des Schulgesetztes genannten 

Gremien durchgeführt werden, um demokratische Mitwirkung stärker zu ermöglichen. Die bisherige 

Formulierung der „Formen der Mitwirkung“ nur für SuS und Erziehungsberechtigte führen nach 

Wahrnehmung des LSB zu keiner mit den allgemeinbildenden Schulen vergleichbaren Mitwirkung. 

Pädagogisches Personal fehlt bisher in der Formulierung ganz. Hier scheint eine Lücke in der 

demokratischen Mitwirkung zu bestehen, die geschlossen werden sollte. 

 

Ergänzend schließen wir uns der beigefügten Stellungnahme des Beirates berufliche Schulen an.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Kai Oberbach 

Vorsitzender des Landesschulbeirates Berlin 

 

 

Anlagen Stellungnahme/n: 

Beirat Beruflicher Schulen  



  

Stellungnahme des Beirats Berufliche Schulen Berlin zum Entwurf des Gesetzes 

über die Neuordnung der Ersatzschulfinanzierung und der 

Genehmigungsvoraussetzungen für Ersatzschulen 

 
Beschluss vom 23 Februar 2025 

 

 

 



 

Seite 2 von 3 

 

 

 



 

Seite 3 von 3 

 

 


